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1. Berechnung der Einkommensteuer und Kirchensteuer für 2020 
Abrechnung für 2020   

 

Einzelveranlagung    

  

 Einkommensteuer SolZ  

  

Bemessungsgrundlage 0  

Festsetzung                    0                    0  

    

Nachzahlung lt. Festsetzung 0 0  

Gesamtnachzahlung 0 

 

Besteuerungsgrundlagen 2020   

 

Berechnung des zu versteuernden Einkommens   

Einzelveranlagung    

    

Sonstige Einkünfte nach § 22 EStG  2.728  

 

Summe/Gesamtbetrag der Einkünfte  2.728  

- Sonderausgaben ggf. Pauschbetrag  36  

 

Einkommen/zu versteuerndes Einkommen  2.692  

Tarifliche/festzusetzende Einkommensteuer  0  

    

Bemessungsgrundlage SolZ  0  

Festzusetzender Solidaritätszuschlag  0  

    

Gesamtsteuerbelastung  0  
 
Einkünfte nach § 32b I EStG wurden iHv 6.382 EUR in die Berechnung  
des Steuersatzes einbezogen. 
 
Die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für Herabsetzungsanträge entnehmen Sie der Liste Vorauszahlung nach § 37 und Kurzberechnung. 
Die Berechnungsliste lang orientiert sich an § 2 EStG. 

2. Berechnung der Einkommensteuer und Kirchensteuer für 2021 
Abrechnung für 2021   

 

Einzelveranlagung    

  

 Einkommensteuer SolZ  

  

Bemessungsgrundlage 0  

Festsetzung 0 0  

- Vorauszahlungen                    0                    0  

    

Nachzahlung lt. Festsetzung 0 0  

Gesamtnachzahlung 0 

 

Besteuerungsgrundlagen 2021   

 

Berechnung des zu versteuernden Einkommens   

Einzelveranlagung    

 

Summe/Gesamtbetrag der Einkünfte  0  

- Sonderausgaben ggf. Pauschbetrag  36  

 

Einkommen/zu versteuerndes Einkommen  -36  
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Tarifliche/festzusetzende Einkommensteuer  0  

    

Bemessungsgrundlage SolZ  0  

Festzusetzender Solidaritätszuschlag  0  

    

Gesamtsteuerbelastung  0  
 
Die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für Herabsetzungsanträge entnehmen Sie der Liste Vorauszahlung nach § 37 und Kurzberechnung. 
Die Berechnungsliste lang orientiert sich an § 2 EStG. 

3. Berechnung der Einkommensteuer und Kirchensteuer für 2022 
Abrechnung für 2022   

 

Einzelveranlagung    

  

 Einkommensteuer SolZ  

  

Bemessungsgrundlage 0  

Festsetzung 0 0  

- Vorauszahlungen                    0                    0  

    

Nachzahlung lt. Festsetzung 0 0  

Gesamtnachzahlung 0 

 

Besteuerungsgrundlagen 2022   

 

Berechnung des zu versteuernden Einkommens   

Einzelveranlagung    

 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit 5.000  

    

Sonstige Einkünfte nach § 22 EStG  2.728  

 

Summe/Gesamtbetrag der Einkünfte  7.728  

- Höchstbetrag der Vorsorgeaufwendungen  2.304  

- Sonderausgaben ggf. Pauschbetrag  36  

 

Einkommen/zu versteuerndes Einkommen  5.388  

Tarifliche/festzusetzende Einkommensteuer  0  

    

Bemessungsgrundlage SolZ  0  

Festzusetzender Solidaritätszuschlag  0  

    

Gesamtsteuerbelastung  0  
 
Die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für Herabsetzungsanträge entnehmen Sie der Liste Vorauszahlung nach § 37 und Kurzberechnung. 
Die Berechnungsliste lang orientiert sich an § 2 EStG. 
 


